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Der NABU ist ein staatlich anerkannter 

Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG) 

und Partner von Birdlife International. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse 

an den NABU sind steuerbefreit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der NABU Schleswig-Holstein bedankt sich für die zugeschickten 
Unterlagen. Der NABU, vertreten durch den NABU Schleswig, nimmt zu 
dem o.a. Vorhaben wie folgt Stellung. Diese Stellungnahme gilt zugleich 
für den NABU Schleswig und den NABU Schleswig-Holstein. 
 
 
Der Bebauungsplan wird in der vorliegenden Form nicht akzeptiert.  
Wie in Ihrer Begründung /Scoping  Umweltbericht beschrieben, soll hier 
ein geschützter Biotop, der Knick östlich der Straße nach Brebelholz 
gerodet werden. 
 Dieser Knick ist zu erhalten, ggf. durch eine Anpassung der Größe und 
Anzahl der entstehenden Grundstücke! 
Ausgleichsmaßnahme für den Knick werden zwar erwähnt, aber sie sind 
nicht ausgeführt und bleiben wage. Hecken auf den Grundtücken, die 
nicht insektenfreundlich sein müssen, bieten für einen Knick keinen 
adequaten Ausgleich. 
 
 
Der NABU behält sich Ergänzungen seiner Stellungnahme vor und bittet 
um Rückäußerung, wie über seine Stellungnahme befunden wurde, 
sowie um weitere Beteiligung am Verfahren. 

  Amt Süderbrarup 

    Der Amtvorsteher 
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     Ihr Schreiben vom: 

     07.09.2021  

 

Betr. Frühzeitige Beteiligung gem. § 4, Abs.1 BauGB 

 hier: 56. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplan des 
Planungsverbandes im Amt Süderbrarup für 10 Teilbereiche in der 

Gemeinde Loit 
 

Bebauungsplan Nr.2 der Gemeinde Loit „Baugebiet Muschau“ für ein 
Gebiet beidseitig der Straße Brebelholz im Ortsteile Muschau 
 

 
Ggfs. Beteiligungsgrundlage angeben gem. Anschreiben: 

 z.B.  Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung gem. 

§ 3 Abs. 2 BauGB 
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 Mit freundlichem Gruß 
 i.A. 

  

 Dr. Dörte Wedekind 

NABU Schleswig 


